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1 Landratsamt Deg-

gendorf 

1. Städtebauliche Belange: 

Aus städtebaulicher Sicht erfolgt keine Äußerung. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

2. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 

Es ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„SO Solarpark Buchhofen Nord“ mit integriertem Grünordnungs-

plan sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes und Land-

schaftsplanes geplant. Der Geltungsbereich umfasst die Flurnum-

mer 199 (TF) auf ca. 5 ha in der Gemeinde und Gemarkung Buch-

hofen. 

 

Die Fläche wird derzeit ackerbaulich genutzt. Das Vorhaben liegt 

nicht in einem Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG. Das Bau-

vorhaben beeinträchtigt keine Biotope nach § 30 BNatSchG oder 

Art. 23 BayNatSchG. 

 

Artenschutz 

Informationen zu CEF-Flächen liegen bislang nicht vor. Aufgrund 

der Empfindlichkeit von bodenbrütenden Offenlandarten gegen-

über Störungen und Kulissen, sind auch für die Brutreviere inner-

halb eines Pufferradius von 100 m entsprechend geeignete CEF-

Maßnahmen umzusetzen. Jeglicher Eingriff auf den Flächen darf 

erst durchgeführt werden, sobald die CEF-Maßnahmen umge-

setzt und durch die untere Naturschutzbehörde abgenommen 

wurden. Hierzu sind geeignete Flächen und Maßnahmen in die 

Unterlagen aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Zur Entwurfsfassung wird in Abstim-

mung mit der uNB eine entspre-

chende CEF-Maßnahme auf einer 

Teilfläche im Nordwesten der Flur-

nummer 199 festgelegt und unter 

Punkt 1.8 der textlichen Festsetzun-

gen sowie im Umweltbericht zum 

Bebauungsplan unter Punkt 7.4.4 

ergänzt. Der artenschutzrechtliche 

Ausgleichsbedarf für zwei Reviere 

der Feldlerche und einem der 
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Um Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen, 

ist die Errichtung der Anlage durch eine festgelegte Bauzeit au-

ßerhalb der Vogelbrutzeit zu regeln, dies ist in den textlichen Fest-

setzungen mit aufzunehmen. 

 

 

 

Ausgleich und grünordnerische Maßnahmen 

Der Ausgleich über 46.381 WP soll über ein Ökokonto erbracht 

werden. Unterlagen hierzu liegen jedoch bisher nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schafstelze soll hier durch die Her-

stellung eines Blühstreifens mit an-

grenzender Ackerbrache auf 1,5 

ha erbracht werden. Zudem wird 

ergänzt, dass mit der Errichtung 

der Anlage erst begonnen werden 

darf, sobald die CEF-Maßnahmen 

umgesetzt und durch die untere 

Naturschutzbehörde abgenom-

men wurden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt die Aufnahme einer Bau-

zeitregelung in den textlichen Fest-

setzungen als Punkt 1.10 sowie im 

Umweltbericht unter Punkt 7.4.1. 

 

 

Aufgrund des Schreibens des Bay-

erischen Staatsministeriums für 

Wohnen, Bau und Verkehr vom 

05.12.2024 kann die Errichtung ei-

ner Freiflächen-Photovoltaikanlage 

unter bestimmten Voraussetzun-

gen ohne Ausgleich erfolgen. Im 

vorliegenden Fall kann aus diesem 

Grund Anwendungsfall 1 ohne 

Ausgleich angewendet werden. 

Unter Punkt 1.7 der textlichen Fest-

setzungen sowie unter Punkt 7.4.3 



 Bebauungsplan „SO Solarpark Buchhofen Nord“ 

    Gemeinde Buchhofen 

   Grundlage Vorentwurf vom 04.07.2024 

  Auswertung der Stellungnahmen aufgrund § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

   
Nr. Träger öffentl. Belange 

Bürger 

Anregungen 

Stellungnahmen 

Abwägung 

Bemerkungen 

 

Ausdruck: 05.03.2026 

Blatt 3 

 

 

 

 

• Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte für die Hecke (E2) 5 m 

eingeplant werden. 

 

 

• Ein Rückschnitt der zu pflanzenden Gehölze ist nur nach 

naturschutzfachlicher Erfordernis durchzuführen, d.h. nach 

ca. 10-15 Jahren, nur abschnittsweise auf maximal 20 m 

Länge und nicht mehr als einem Drittel der Länge und au-

ßerhalb der Vogelbrutzeit. 

 

• Bei der Verwendung von Prunus spinosa sollte möglichst 

auf Wildherkünfte aus dem Nahraum zurückgegriffen wer-

den. Bei Rosa canina sind ausschließlich Wildherkünfte aus 

dem Nahraum zu verwenden. Auf die Verwendung von Ri-

bes uva crispa sollte verzichtet werden (nicht autochthon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eine Beweidung muss ausführlich geregelt werden oder al-

ternativ ausgeschlossen werden. U.a: max 0,8 – 1 GV, 

keine Standweide, keine Zufütterung, 2-malige 

des Umweltberichts wird eine Erläu-

terung hierzu ergänzt.  

 

Es erfolgt eine Verbreiterung der 

Hecke im gesamten Geltungsbe-

reich auf 5 m.  

 

Ein entsprechender Passus wird in 

in den textlichen Festsetzungen un-

ter 1.6.2 sowie im Umweltbericht 

unter Punkt 7.4.2 ergänzt.  

 

 

 

Es erfolgt eine redaktionelle Anpas-

sung der Pflanzliste unter Punkt 

1.6.2 der textlichen Festsetzungen, 

in der Ribes uva crispa entfernt 

wird. Bezüglich Prunus spinosa und 

Rosa canina wird ein entsprechen-

der Passus unter Punkt 1.6.2 der 

textlichen Festsetzungen sowie un-

ter Punkt 7.4.2 des Umweltberichts 

aufgenommen. Weiter wurden He-

ister in die Pflanzliste aufgenom-

men. 

 

Eine alternative Beweidung soll 

weiterhin zugelassen werden.  Es 

erfolgt eine redaktionelle 
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Stoßbeweidung, um eine extensive Bewirtschaftung sicher-

zustellen, da dies als Planungsfaktor berücksichtigt wird. 

Eine vorherige Ausmagerung der Fläche und ein Schnitt-

zeitpunkt ab dem 15.06. wird empfohlen. 

 

 

 

 

• Die geplante Ausgleichsfläche ist nicht nur im gleichen Na-

turraum, sondern aufgrund der Dimension der Vorhaben 

auch im näheren Umfeld des Eingriffs (Gemeindegebiet 

und Nachbargemeinden) zu erbringen. 

 

• Der Planungsfaktor ist aus Sicht der Fachstelle mit 20% 

deutlich zu hoch angesetzt. 

 

Folgende weitere Anmerkungen sind im weiteren Verfahren zu 

berücksichtigen: 

• Mit der Aussage, dass die Auswirkung auf das Schutzgut 

Landschaftsbild als gering einzustufen ist, kann aus natur-

schutzfachlicher Sicht nicht mitgegangen werden. Die 

technische Überprägung der Landschaft durch die PV-

Module wird seitens der Fachstelle als mittlere bis hohe Be-

einträchtigung des Landschaftsbildes gesehen. 

 

 

 

 

 

 

Anpassung der textlichen Festset-

zungen unter Punkt 1.6.1 sowie im 

Umweltbericht unter Punkt 7.4.2, 

dass entsprechende Auflagen bei 

einer Beweidung umzusetzen sind 

und das Beweidungskonzept mit 

der uNB abzustimmen ist. 

 

Die Errichtung der PV-Anlage kann 

entsprechend dem Schreiben vom 

05.12.2024 des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr ohne Ausgleich des Natur-

haushaltes stattfinden. 

 

 

Wird zu Kenntnis genommen.  

 

Durch die geplante, umfangreiche 

Eingrünung mit heimischen Arten 

wird einem Eingriff ins Landschafts-

bild entgegengewirkt und so dem 

Schutzgut Landschaftsbild Rech-

nung getragen. Der im Bestand 

vorliegenden intensiv genutzten 

sowie ausgeräumten Agrarland-

schaft wird durch die Anlage von 

Hecken ein landschaftsprägendes 

Strukturelement hinzugefügt. Die 

Einstufung im Umweltbericht wird 
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• Die GRZ ist nicht einheitlich angegeben. Teilweise liegt sie 

bei 0,6, bilanziert wurde jedoch mit 0,57. Aus naturschutz-

fachlicher Sicht ist eine einheitliche GRZ zu benennen und 

diese festgesetzte maximale GRZ für die Bilanzierung zu 

verwenden. 

 

• Das Monitoring ist von unabhängigem Fachpersonal (z.B. 

Biologe…) durchzuführen, dieses ist der unteren Natur-

schutzbehörde vor Baubeginn zu benennen. Das Monito-

ring soll die Entwicklung der grünordnerischen Maßnahmen 

(inklusive Entwicklung der Eingrünung und Ausgleichsflä-

che) sowie Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (inklu-

sive artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen, CEF-

Flächen), umfassen. 

 

• Die Gemeinde wird gebeten, die Umsetzung der Planung 

(Ausgleichsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen) 

beispielsweise durch Bankbürgschaften abzusichern und 

ebenso wie die Rückbauverpflichtung in dem Durchfüh-

rungsvertrag auch das erforderliche Monitoring und die 

Ausgleichsverpflichtung zu regeln. 

 

• Die dargestellten Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der 

nach Nutzungsaufnahme folgenden Pflanzzeit durchzufüh-

ren und dauerhaft zu erhalten. 

 

 

daher lediglich auf mittel angeho-

ben. 

 

Es erfolgt eine Vereinheitlichung 

bzw. Festlegung der maximal zuläs-

sigen GRZ auf 0,6. 

 

 

 

Ein entsprechendes Monitoring 

wird als Punkt 1.9 der textlichen 

Festsetzungen sowie im Umweltbe-

richt unter Punkt 7.7 aufgenom-

men.  

 

 

 

 

Im Zuge des Durchführungsvertrags 

zwischen Anlagenbetreiber und 

Gemeinde werden die angespro-

chenen Themen festgehalten.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Ent-

sprechende Passus sind bereits Be-

standteil der textlichen Festsetzun-

gen unter Punkt 1.6 sowie 1.6.2. Es 

erfolgt eine redaktionelle 
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Hinweis 

Aufgrund des sehr ertragreichen Bodens handelt es sich laut des 

Hinweisschreibens zur bau- und landesplanerischen Behandlung 

von Freiflächen-Photovoltaikanlagen grundsätzlich um nicht ge-

eignete Standorte für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen. Landwirtschaftlicher Boden überdurchschnittlicher Boni-

tät gilt laut des Schreibens als Ausschlussfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Die Stellungnahme hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

trifft keine abschließende Aussage über die Genehmigungsfähig-

keit. 

 

Anhand der eingereichten Unterlagen kann nicht ausgeschlossen 

werden bzw. ist hingegen anzunehmen, dass Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden. 

 

 

 

Anpassung der Formulierung ent-

sprechend der Stellungnahme. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Ackerzahl liegt am gewählten 

Standort mit 75 an der Grenze zu 

sehr hoher Ertragsfähigkeit (>75). 

Aufgrund der Lage innerhalb des 

Dungaus befinden sich innerhalb 

des Gemeindegebiets nahezu aus-

schließlich landwirtschaftliche Flä-

chen mit überdurchschnittlicher 

Bonität. Die Gemeinde zieht am 

gewählten Standort die Förderung 

regenerativer Energien der land-

wirtschaftlichen Bewirtschaftung 

vor. An der Planung wird daher 

festgehalten.  

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Durch die Festlegung von CEF-

Maßnahmen unter Punkt 1.8 sowie 

der Ergänzung einer Bauzeitenre-

gelung unter Punkt 1.10 der textli-

chen Festsetzungen kann das Ein-

treten von Verbotstatbeständen 
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Eine endgültige Stellungnahme kann erst abgegeben werden, 

wenn alle notwendigen Angaben, insbesondere zum Ausgleich 

und zum Artenschutz, vorliegen. 

 

nach § 44 BNatSchG verhindert 

werden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

3. Belange des Immissionsschutzes: 

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht bestehen keine Anmerkun-

gen. Mit der vorgelegten Planung besteht aus fachlicher Sicht 

Einverständnis. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

4. Belange des Wasserrechts / Fachkundige Stelle: 

Anlass der Änderungen ist die geplante Errichtung einer Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage mit festen Modultischen und Nebenan-

lagen auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche. Der 

Ausgleich wird über ein Ökokonto erbracht. 

 

 

 

 

Oberflächengewässer oder wasserwirtschaftlich empfindliche Be-

reiche werden mit der Planung nicht berührt. 

 

Eine Wasserversorgungsanlage ist nicht erforderlich. Trinkwasser-

schutzgebiete sind nicht betroffen. Ein Abwasseranfall ist nicht zu 

erwarten. Das anfallende Niederschlagswasser kann oberfläch-

lich versickern. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Errichtung der PV-Anlage kann 

entsprechend dem Schreiben vom 

05.12.2024 des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr ohne Ausgleich des Natur-

haushaltes stattfinden. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Der Hinweis zu den Vorschriften der Bundesanlagenverordnung – 

AwSV – (z.B. Öle im Bereich von Trafos und Wechselrichtern) ist in 

den textlichen Hinweisen Nr. 2.2 ausreichend aufgenommen. 

 

Derzeit ergeben sich in unserer Zuständigkeit keine Hinweise oder 

Anregungen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

5. Belange der Kreisarchäologie: 

Es bestehen keine Einwände seitens der Kreisarchäologie. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

6. Belange des Gesundheitswesens: 

Nach einer Überprüfung der Antragsunterlagen bestehen gegen 

die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes keine Beden-

ken. 

Bei Fragen steht das Gesundheitsamt gerne zur Verfügung.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

7. Belange der Kreisstraßenverwaltung: 

Die o.g. Bauleitplanung betrifft die Kreisstraße DEG 29 an freier 

Strecke. Von Seiten der Tiefbauverwaltung bestehen gegen o.g. 

Bauleitplanung keine Einwände, wenn folgende Auflagen und 

Hinweise beachtet werden: 

• Gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG ist ein Mindestabstand von 

15,00 m gemessen vom Fahrbahnrand entlang der Kreis-

straße DEG 29 einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Anbauverbotszone von 15 m 

wird im Bebauungsplan entspre-

chend angepasst. Dementspre-

chend findet eine Anpassung der 

Baugrenze statt. Das Zaunfeld 

weist folglich einen Abstand von 

10 m zum Fahrbahnrand auf. 
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• Die Herstellung eines neuen Zuganges oder einer neuen 

Zufahrt unmittelbar zur Kreisstraße wird nicht genehmigt. 

Der Zugang und die Zufahrt sind über die Fl. Nr. 200/0 bzw. 

Fl. Nr. 198/0 (Eigentümer Gemeinde Buchhofen) zu neh-

men. 

 

• Die Einmündung der Erschließungsstraße in die Kreisstraße 

ist mit standfestem Unterbau (Schotter oder Kies) zu befes-

tigen und mit einer Deckschicht (Asphalt, Pflaster, Beton 

usw.) zu versehen. Die Einmündung ist mit einem Radius 

von r=6 m auszubilden. 

 

• Die Einmündung darf auf einer Länge von 5 m eine maxi-

male Steigung bzw. ein Gefälle von 3 % von der Straße 

weg aufweisen. Bei einer Steigung von der Straße weg sind 

Entwässerungseinrichtungen zu errichten, damit Oberflä-

chenwasser aus der Zufahrt nicht auf die Fahrbahn ge-

langt. 

 

• An diesen Zufahrten sind Sichtdreiecke zu berücksichtigen. 

Seitenlänge in der übergeordneten Kreisstraße: 80 m in 

Richtung Penzling und 120 m in Richtung Buchhofen (bei Fl. 

Nr. 200/0), gemessen vom Schnittpunkt der Fahrbahnach-

sen, Seitenlänge in der untergeordneten Zufahrt: 10 m, ge-

messen von Fahrbahnrand aus. 

Sowie 55 m in Richtung Penzling und 200 m in Richtung 

Buchhofen (bei Fl. Nr. 198/0), gemessen vom Schnittpunkt 

der Fahrbahnachsen, Seitenlänge in der untergeordneten 

Zufahrt: 10 m, gemessen von Fahrbahnrand aus 

Die Erschließung ist von Süden über 

die bestehende Zufahrt (Fl.-Nr. 198) 

geplant.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Der 

Zufahrtsbereich ist bereits entspre-

chend hergestellt.  

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Der 

Zufahrtsbereich ist bereits entspre-

chend hergestellt.  

 

 

 

 

Die Einmündung des Wirtschafts-

weges auf Fl.-Nr. 200 in die Kreis-

straße liegt etwa 185 m nordwest-

lich des Plangebiets, wodurch 

Sichtdreiecke dieser Ausfahrt nicht 

beeinträchtigt werden. Sichtdrei-

ecke an der Einmündung des Wirt-

schaftsweges auf Fl.-Nr. 198 wer-

den in die Plandarstellung aufge-

nommen und entsprechend ein-

gehalten.  
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Die Sichtflächen sind von jeglicher Sichtbeeinträchtigung 

auf den frei fließenden Verkehr dauerhaft freizuhalten (Be-

bauung, Bepflanzung, Lagerung von Gegenständen). 

 

• Oberflächen-, Trauf- und sonstige Abwässer dürfen der 

Kreisstraße und deren Nebenanlagen nicht zugeleitet wer-

den. Das Wasser ist vorher schadlos abzuleiten. 

 

• Die Entwässerungseinrichtungen der Kreisstraße dürfen 

nicht beeinträchtigt und nur im Benehmen mit dem Land-

kreis (Tiefbauverwaltung) geändert werden. Evtl. erforderli-

che Änderungen der Entwässerungseinrichtungen gehen 

zu Lasten der Gemeinde Buchhofen. 

 

• Durch die Bauarbeiten darf der Verkehr auf der Kreisstraße 

nicht beeinträchtigt werden. Insbesondere dürfen keine 

Baumaterialien und Baugeräte auf der Fahrbahn gelagert 

bzw. abgestellt werden. Evtl. Verschmutzungen der Kreis-

straße sind umgehend zu beseitigen.  

 

• Evtl.  notwendige Lärmschutzmaßnahmen hat der Bauwer-

ber auf eigene Kosten durchzuführen. Ansprüche wegen 

Lärmschutz können an den Straßenbaulastträger nicht ge-

stellt werden. 

 

 

Die Tiefbauverwaltung ist weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anfallendes Niederschlagswasser 

wird breitflächig auf der Fläche 

versickern. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund des Abstandes zur DEG 

29 wird in keine Entwässerungsein-

richtungen eingegriffen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen und 

an den Bauherrn zur Beachtung 

bei der Bauausführung herange-

tragen.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Da 

es sich bei dem Vorhaben um den 

Bau einer Freiflächenphotovoltaik-

anlage handelt, entsteht kein Be-

darf für Lärmschutzeinrichtungen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Tiefbauverwaltung wird in weiteren 

Verfahrensschritten beteiligt. 
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8. Belange des Brandschutzes: 

Bezüglich der Belange des Brandschutzes wird auf die beilie-

gende Stellungnahme der Brandschutzdienststelle vom 13.09.2024 

verwiesen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird auf die Abwägung zur Stel-

lungnahme der Kreisbrandinspek-

tion verwiesen.  

9. Blendwirkung: 

Es darf keine Blendwirkung auf die umliegenden Straßen erfolgen. 

Es wird davon ausgegangen, dass diese Problematik mit den ent-

sprechenden Straßenbaulastträgern geklärt wird. 

 

 

 

Die Aussagen zur Blendwirkung/Blendschutzzaun sind uneinheit-

lich bzw. unklar: 

Laut Begründung kann eine geringe Blendwirkung nicht ausge-

schlossen werden, jedoch ohne nähere Angabe, wo diese erfolgt 

(weder im Text beschrieben, noch im Plan eingetragen.) 

Die Festsetzungen zu einem möglichen Blendschutzzaun (Text bei 

1.5 und Seite 8, Punkt 2.5, sind nicht einheitlich). 

Eine Legende und Eintragung der Lage eines möglichen Blend-

schutzzaunes fehlen.  

 

Eine Stellungnahme der Kreisstra-

ßenverwaltung ist eingegangen. 

Eine potenzielle Blendwirkung der 

Anlage wurde hierbei nicht thema-

tisiert.  

 

Es ergibt sich eine potenzielle 

Blendwirkung auf die angrenzende 

Kreisstraße. Unter Punkt 6.3 der Be-

gründung erfolgt dementspre-

chend eine redaktionelle Konkreti-

sierung.  

Es erfolgt eine Vereinheitlichung 

der Festlegungen zu einem mögli-

chen Blendschutzzaun sowie eine 

Aufnahme des potenziellen Blend-

schutzzaunes als planliche Festset-

zung in die Plandarstellung. 

10. Sonstiges: 

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind 

die Zweckbestimmung und Art der Nutzung für sonstige Sonder-

gebiete darzustellen und festzusetzen. In der Legende zum Flä-

chennutzungsplan ist die Angabe, um welche Art von 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Es 

erfolgt eine redaktionelle Ergän-

zung der Art des Sondergebiets in 
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Sondergebiet es sich handelt, zu ergänzen. Es handelt sich hier 

um ein Gebiet für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, 

oder Nutzung erneuerbaren Energien, wie Wind- und Sonnen-

energie dienen. (Vgl. § 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO) 

 

Als Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses unter 1.1 wurden in den 

Begründungen zum Flächennutzungsplan der 02.03.2023 und im 

Bebauungsplan der 03.08.2023 genannt. Waren die Beschlüsse 

wirklich an verschiedenen Daten? Um Klarstellung wird gebeten. 

Hinweis: Beim Bebauungsplan ist der betreffende Satz unvollstän-

dig. 

 

Die maximale Firsthöhe „sonstiger Gebäude“ ist laut Festsetzung 

im Bebauungsplan 4,00 m und laut Seite 10: 4,00 m, auf S. 8 sind 

es jedoch 3,50 m. um Angleichung bzw. Klarstellung wird gebe-

ten. 

der Legende der Flächennutzungs-

planänderung. 

 

 

 

Es erfolgte eine redaktionelle An-

passung der Begründung zum Flä-

chennutzungsplan bezüglich des 

Datums des Aufstellungsbeschlus-

ses am 03.08.2023.  

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Es 

erfolgt eine redaktionelle Anpas-

sung und Vereinheitlichung in der 

Begründung zum Bebauungsplan 

auf 4 m.  

2 Kreisbrandinspektion 

Landkreis Deggen-

dorf 

Die vorgelegten Planungsunterlagen mit Stand vom 04.07.2024 

wurden von der Brandschutzdienststelle überprüft. 

 

Aus Sicht der Brandschutzdienststelle werden die Belange des ab-

wehrenden Brandschutzes unter Beachtung der vorgelegten Un-

terlagen/Nachweise bzw. noch zu treffender Maßnahmen erfüllt. 

 

Zusätzlich ergehen Festsetzungen und Vorgaben, sofern diese 

nicht rechtlich fixiert sind, ergehen diese als Hinweise zur Verwirkli-

chung der Schutzziele nach Art. 12 der BayBO. 

 

Ausstattung Feuerwehr: 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Leistungsfähigkeit der örtlich zuständigen Feuerwehr Buchh-

ofen und der kommunalen Feuerwehren im Umkreis, die über den 

Alarmplan eingebunden sind, ist für die, in dieser Stellungnahme 

behandelte, PV-Anlage ausreichend. 

Für den geplanten Stromspeicher wird auf die Fachempfehlung 

„vorbeugender u. abwehrender Brandschutz bei Lithium-Ionen-

Großspeichersystemen“ des Fachausschusses VB und Gefahren-

schutz der deutschen Feuerwehren (FA VB/G) verwiesen. 

 

Flächen für die Feuerwehr: 

Zur geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage ist eine Zufahrt er-

forderlich, siehe Art. 5 der BayBO. Bei Feuerwehrzufahrten sowie 

Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind auf Privat-

grundstücken entsprechend der Bayerischen Technischen Bau-

bestimmungen (BayTB) in der aktuell gültigen Fassung, die Vorga-

ben der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu können, 

muss am Zufahrtstor deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit ei-

nes Verantwortlichen für die bauliche Anlage angebracht sein 

und der örtlichen Feuerwehr mitgeteilt werden. 

 

Zugänglichkeit: 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Ein entsprechender Passus wird un-

ter Punkt 2.9 der textlichen Hin-

weise ergänzt. 

 

 

 

Gemäß dem Schreiben des Bayeri-

schen Staatsministeriums des In-

nern, für Sport und Integration „Hin-

weise zur brandschutztechnischen 

Behandlung von Windkraftanlagen 

und Freiflächen-PV-Anlagen“ vom 

29.04.2025 sind keine zusätzlichen 

Feuerwehrbewegungsflächen er-

forderlich, da davon ausgegan-

gen wird, dass die Erschließungs-

wege ausreichen. Unter Punkt 2.9 

der textlichen Hinweise wird bereits 

auf Art. 5 BayBO hingewiesen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen und 

an den Bauherren herangetragen. 
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Sollte das Gelände der PV-Anlage eingefriedet werden und der 

Betreiber eine gewaltlose Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr 

schaffen wollen, kann am Zufahrtstor ein Feuerwehr-Schlüsselde-

pot Typ 1 (nicht VdS-anerkannt) vorgesehen werden. Ob dies aus 

versicherungsrechtlichen Gründen möglich ist, ist mit dem Sach-

versicherer zu klären. 

 

Feuerwehrplan: 

Wegen der Besonderheiten von Photovoltaikanlagen ist ein Feu-

erwehrplan nach DIN 14095 erforderlich. Der Feuerwehrplan ist 

der Brandschutzdienststelle zur Durchsicht und Freigabe vorzule-

gen. Mit Inbetriebnahme ist der Feuerwehrplan nach DIN 14095 in 

drei Ausfertigungen gedruckt und als PDF-Datei auf Datenträger 

der Brandschutzdienststelle zu übermitteln. Neben den nach DIN 

14095 erforderlichen Angaben sollte die Leitungsführung bis 

zum/zu dem Wechselrichter/-n und von dort bis zum Übergabe-

punkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Einweisung für die örtlich zuständige Feuerwehr hat durch 

den Betreiber zu erfolgen. 

Wird zur Kenntnis genommen und 

an den Bauherren herangetragen. 

 

 

 

 

 

 

Gemäß dem Schreiben „Hinweise 

zur brandschutztechnischen Be-

handlung von Windkraftanlagen 

und Freiflächen-PV-Anlagen“ vom 

29.04.2025 des Bayerischen Staats-

ministeriums des Innern, für Sport 

und Integration ist die Erstellung ei-

nes Feuerwehrplanes bei genehmi-

gungspflichtigen Anlagen in der 

Regel nicht notwendig. Es ist aus-

reichend, wenn die notwendigen 

Informationen unter Berücksichti-

gung der VDE 0132 in einem Merk-

blatt und einem Übersichtsplan zu-

sammengefasst werden. Dies wird 

an den Bauherren herangetragen. 

Eine entsprechende Zusammenfas-

sung wird in Absprache mit der 

Brandschutzdienststelle erstellt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen und 

an den Bauherren herangetragen. 
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Rückfragen bitte per E-Mail an: brandschutzdienststelle@lra-

deg.bayern.de 

3 Regierung von Nie-

derbayern 

Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 

4 BauGB nach sich ziehen, sowie Grundsätze der Raumordnung, 

die zu berücksichtigen sind: 

Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt 

zu erschließen und zu nutzen (Landesentwicklungsprogramm Bay-

ern LEP 6.2.1 Z) 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbe-

lasteten Standorten realisiert werden (LEP 6.2.3 G). 

 

Nach dem Regionalplan Donau-Wald soll die unvermeidbare 

Neuinanspruchnahme von Freiraum für bauliche Nutzungen, Inf-

rastrukturanlagen oder den Rohstoffabbau vorrangig in Berei-

chen erfolgen, die keine besonderen Funktionen für den Natur-

haushalt oder die landschaftsgebundene Erholung haben (RP 12 

B I 1.4 G). 

 

Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst scho-

nend in die Landschaft eingebunden werden (RP Donau-Wald B 

II 1.3 G). 

 

Bewertung der Planung: 

Die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien 

dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, der Res-

sourcenschonung und dem Klimaschutz. Das geplante Vorhaben 

leistet hierzu grundsätzlich einen entsprechenden Beitrag und 

entspricht damit dem Ziel 6.2.1 des LEP. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nach dem Grundsatz 6.2.3 des Landesentwicklungsprogrammes 

sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorzugsweise auf vorbe-

lasteten Standorten errichtet werden. Hierzu zählen u.a. Standorte 

entlang von Infrastruktureinrichtungen oder Konversionsflächen.  

Die von der Gemeinde angenommene Einschätzung zur Vorbe-

lastung des Plangebietes durch die angrenzende Kreisstraße DEG 

29, die 200 m südlich gelegene Staatsstraße St 2114 und die im 

Geltungsbereich verlaufende Mittelspannungsfreileitung wird von 

der höheren Landesplanungsbehörde nicht geteilt. Zwar können 

Infrastruktureinrichtungen wie Straßen laut LEP 6.2.3 ein belas-

tende Wirkung auf ihre Umgebung haben, diese Belastung ist 

aber nur auf das nähere Umfeld beschränkt. Die Staatsstraße be-

findet sich mehrere hundert Meter von der Anlage entfernt. Eine 

Vorbelastung durch diese Infrastruktureinrichtungen kann auf der 

Fläche des geplanten Solarparks somit nicht angenommen wer-

den. Aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung auf der Kreis-

straße, kann diese nicht als vorbelastende Infrastruktureinrichtung 

für die dort vorgesehene Fläche angenommen werden. Auch 

eine Mittelspannungsfreileitung kann keine Vorbelastung für eine 

PV-Anlage in dieser Größenordnung darstellen. Allerdings ist in der 

Nähe bereits ein bestehender Solarpark vorhanden und es befin-

den sich in ca. 210 m südlich von der geplanten Anlage entfernt, 

Industrie- und Gewerbeflächen gemäß Planungsunterlagen, so-

dass eine gewisse anthropogene Vorprägung vorhanden ist. 

 

Gemäß Planungsunterlagen sind die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen als hoch einzustufen. Gemäß Regio-

nalplan Donau-Wald (RP 12 B I 1.4 G) sollen Freiräume, die eine 

besondere Funktion für den Naturhaushalt aufweisen, geschützt 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Freileitung ist mittlerweile nicht 

mehr vorhanden und stellt damit 

ebenfalls keine Vorbelastung mehr 

dar. Punkt 1.2 der Begründung wird 

bezüglich der Vorbelastungen und 

anthropogenen Vorprägungen 

entsprechend der Stellungnahme 

redaktionell angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Fläche wird derzeit ackerbau-

lich genutzt und liegt nicht auf na-

turschutzfachlich relevanten Flä-

chen. Im Zusammenhang mit der 
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werden. Der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 

wird deshalb ein besonderes Gewicht beigemessen. 

 

 

 

 

 

Durch Eingrünungsmaßnahmen kann die Sichtbarkeit reduziert 

werden. Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu mini-

mieren und eine Abschirmung zur Siedlungsnähe sicherzustellen, 

sind die grünordnerischen Maßnahmen (Eingrünung) mit der Un-

teren Naturschutzbehörde abzustimmen (vgl. RP 12 B II 1.3). 

 

Ob kumulative bzw. Wechselwirkungen mit den in der Nähe be-

reits bestehenden Anlagen „Buchhofen-West“; „Buchhofen-Kirch-

dorf“ und mit der geplanten Anlage „Buchhofen Neuslinger Feld“ 

zu erwarten sind, geht aus den Planungsunterlagen nicht hervor. 

Dies sollte ergänzt werden. 

 

 

 

 

Darüber hinaus befinden sich rund um den Geltungsbereich so-

wie im südlichen Randbereich Bodendenkmäler. Dies ist mit der 

Denkmalschutzbehörde zu klären. 

 

 

 

 

 

festgelegten CEF-Maßnahme wer-

den die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen in der 

Gesamtbetrachtung nunmehr als 

gering-mittel im Umweltbericht ein-

gestuft. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Stellungnahme der UNB ist ein-

gegangen und wurde mit der da-

zugehörigen Abwägung berück-

sichtigt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Un-

ter dem Punkt „Schutzgut Land-

schaftsbild“ des Umweltberichts 

wird ein Passus zu kumulativen Wir-

kungen mit den bestehenden An-

lagen sowie der geplanten Anlage 

„Buchhofen Neuslinger Feld“ er-

gänzt. 

 

Unmittelbar auf dem geplanten 

Areal sind keine Bodendenkmäler 

verzeichnet. In den textlichen Hin-

weisen unter Punkt 2.5 sowie in der 

Begründung unter Punkt 2.11 sind 

bei eventuell auftretenden Boden-

denkmälern jedoch eine Melde-

pflicht an das Bayerische 
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Zusammenfassung: 

Ob kumulative bzw. Wechselwirkungen mit den in der Nähe be-

reits bestehenden Anlagen „Buchhofen-West“, „Buchhofen-Kirch-

dorf“ und mit der geplanten Anlage „Buchhofen Neuslinger Feld“ 

zu erwarten sind, sollte in den Planungsunterlagen ergänzt wer-

den. 

 

 

 

Insgesamt wird empfohlen eine qualifizierte Alternativenbetrach-

tung in anderen Teilbereichen der Gemeinde Buchhofen in den 

Planungsunterlagen zu ergänzen. Eine zu starke Konzentration 

von solchen Anlagen in einzelnen Teilräumen sollte vermieden 

werden. 

 

 

 

Die weiteren normativen Konflikte sind mit den zuständigen Stel-

len (Naturschutz, Denkmalschutz) zu klären. 

Landesamt für Denkmalpflege ver-

ankert und auf die Beachtung von 

Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hin-

gewiesen.  

 

Wie bereits oben erläutert, wird un-

ter dem Schutzgut Landschaftsbild 

im Umweltbericht ein Passus zu ku-

mulativen Wirkungen mit den be-

stehenden Anlagen sowie der ge-

planten Anlage „Buchhofen Neus-

linger Feld“ ergänzt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die bereits auf Ebene der Begrün-

dung zur Änderung des Flächen-

nutzungsplans bestehende Alter-

nativenbetrachtung wurde erwei-

tert und die Auswahl der beplan-

ten Fläche argumentativ bekräf-

tigt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine 

Beteiligung der zuständigen Stellen 

fand statt. 

4 Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und 

Forsten 

Mit der vorgelegten Planung wird die bisher landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche in der Gemarkung Buchhofen mit einer Gesamtflä-

che von ca. 5 ha überplant. Die Fläche dient zur Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der überplanten Fläche um 

landwirtschaftliche Böden mit überdurchschnittlicher Bonität han-

delt. Laut den aktualisierten Hinweisen des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Wohnen, Bau und Verkehr zur bau- und landespla-

nerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 

12.03.2024 (ersetzt das Schreiben vom 10.12.2021), gilt für landwirt-

schaftliche Böden überdurchschnittlicher Bonität folgendes: 

„Seit der am 01.06.2023 in Kraft getretenen Teilfortschreibung des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) können die Regio-

nalen Planungsverbände Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft festlegen. Als Vorranggebiete für die Landwirt-

schaft eigenen sich dabei insbesondere zusammenhängende 

landwirtschaftlich genutzte Gebiete mit Böden überdurchschnittli-

cher Bonität. Im Interesse deren Vorhaltung für die zukünftige 

Festlegung von Vorranggebieten für die Landwirtschaft werden 

entsprechend geeignete Böden überdurchschnittlicher Bonität, 

vorliegend im Kontext der generellen Ausschlussflächen genannt. 

(…) 

Nach dem LEP sollen „Land- und forstwirtschaftlich genutzte Ge-

biete […] in ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Insbesondere 

für die Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sollen nur in 

dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 

Anspruch genommen werden.“ (LEP, Kap. 5.4.1). Damit wird über-

all in Bayern regional sichergestellt, dass überdurchschnittlich er-

tragsfähige Standorte für Zwecke der Landwirtschaft und damit 

auch der Ernährungssicherung weiterhin zur Verfügung stehen. 

Andererseits stehen aber somit immer noch die Hälfte der land-

wirtschaftlich genutzten Fläche als mögliche Potentialflächen für 

Freiflächen-Photovoltaik zur Verfügung.“ 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Ackerzahl liegt am gewählten 

Standort mit 75 an der Grenze zu 

sehr hoher Ertragsfähigkeit (>75). 

Aufgrund der Lage innerhalb des 

Dungaus befinden sich innerhalb 

des Gemeindegebiets nahezu 

auschließlich landwirtschaftliche 

Flächen mit überdurchschnittlicher 

Bonität. Die Gemeinde zieht am 

gewählten Standort die Förderung 

regenerativer Energien der land-

wirtschaftlichen Bewirtschaftung 

vor. An der Planung wird daher 

festgehalten.   
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Öffentliche Belange, die das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten zu vertreten hat, werden in der vorgelegten Planung 

in den Textlichen Hinweisen unter Punkt 2.1. „Landwirtschaft“, 

Punkt 2.4 „Grenzabstände Bepflanzung“ und in den textlichen 

Festsetzungen unter Punkt 1.7 „Durchführungsvertrag und Folge-

nutzung“ und 1.8 „Flurschäden“ ausreichend berücksichtigt. 

 

Zu Punkt 7.4.3 „Ausgleich“ im Bebauungsplan: 

Die Ausführungen zur Eingriffsregelung werden derzeit ressortüber-

greifend abgestimmt. Deshalb soll die Höhe der Ausgleichsfläche 

erst festgelegt werde, wenn die neue Fassung veröffentlicht ist 

(voraussichtlich im Herbst 2024 auf folgender Internetseite: 

https://www.energieatlas.bayern.de/thema_sonne/photovol-

taik/themenplattform-photovoltaik/eingriffsregelung). 

 

 

 

 

Durch die vorliegende Planung darf die Erschließung und Bewirt-

schaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche nicht 

eingeschränkt werden. 

Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftli-

chen Betriebe in ihrem Bestand und in ihrer weiteren betriebli-

chen Entwicklung durch die Ausweisung von Flächen für Freiflä-

chen-PV-Anlagen nicht behindert werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Errichtung der PV-Anlage kann 

entsprechend dem Schreiben vom 

05.12.2024 des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr ohne Ausgleich des Natur-

haushaltes stattfinden. Eine Erläu-

terung hierzu wird unter Punkt 7.4.3 

der Begründung zum Bebauungs-

plan ergänzt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Art. 

47 „Grenzabstand von Pflanzen“ 

und Art. 48 „Grenzabstand bei 

landwirtschaftlichen Grundstü-

cken“ AGBGB und deren Ausnah-

men in Art. 50 sind in den textli-

chen Hinweisen unter Punkt 2.4 

verankert und werden eingehal-

ten. Eine Beeinträchtigung angren-

zender landwirtschaftlicher Flä-

chen liegt damit nicht vor. 

 

https://www.energieatlas.bayern.de/thema_sonne/photovoltaik/themenplattform-photovoltaik/eingriffsregelung
https://www.energieatlas.bayern.de/thema_sonne/photovoltaik/themenplattform-photovoltaik/eingriffsregelung
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5 Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

Gegen die oben genannte Planung haben wir keine Einwände. 

 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Planungen, dass keine Ver-

pflichtung der Telekom Deutschland GmbH besteht, den „Solar-

park“ an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Telekom 

Deutschland GmbH anzuschließen. 

 

Gegebenenfalls ist dennoch die Anbindung an das Telekommu-

nikationsnetz der Telekom Deutschland GmbH auf freiwilliger Basis 

und unter der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den 

Vorhabensträger möglich. Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige (min-

destens 3 Monate vor Baubeginn) und einvernehmliche Abstim-

mung des Vorhabensträgers mit der Telekom Deutschland GmbH 

erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

6 Vodafone GmbH Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-

nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden 

sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. 

Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unserer-

seits derzeit nicht geplant. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

7 Regionaler Planungs-

verband 

Die Gemeinde Buchhofen beabsichtigt mit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes „SO Solarpark Buchhofen Nord“ und die Ände-

rung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 38, die baupla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photo-

voltaik-Anlage in einem Umfang von ca. 5 ha zu schaffen. Die 

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt 38 erfolgt im 

Parallelverfahren. Hierzu wird zu folgenden Punkten Stellung ge-

nommen: 

Die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien 

dienen dem Umbau der bayerischen Energieversorgung, der 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Ressourcenschonung und dem Klimaschutz. Das geplante Vorha-

ben leistet hierzu grundsätzlich einen entsprechenden Beitrag 

und entspricht damit dem Ziel 6.2.1 des LEP. 

 

Nach dem Grundsatz 6.2.3 des Landesentwicklungsprogrammes 

sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorzugsweise auf vorbe-

lasteten Standorten errichtet werden. Hierzu zählen u.a. Standorte 

entlang von Infrastruktureinrichtungen oder Konversionsflächen. 

Die von der Gemeinde angenommene Einschätzung zur Vorbe-

lastung des Plangebietes durch die angrenzende Kreisstraße DEG 

29, die 200 m südlich gelegene Staatsstraße St 2114 und die im 

Geltungsbereich verlaufende Mittelspannungsfreileitung wird 

nicht geteilt. Zwar können Infrastruktureinrichtungen wie Straßen 

laut LEP 6.2.3 eine belastende Wirkung auf ihre Umgebung ha-

ben, diese Belastung ist aber nur auf das nähere Umfeld be-

schränkt. Die Staatsstraße befindet sich mehrere hundert Meter 

von der Anlage entfernt. Eine Vorbelastung durch diese Infrastruk-

tureinrichtungen kann auf der Fläche des geplanten Solarparks 

somit nicht angenommen werden. Aufgrund der geringeren Ver-

kehrsbelastung auf der Kreisstraße, kann diese nicht als vorbelas-

tende Infrastruktureinrichtung für die dort vorgesehene Fläche an-

genommen werden. Auch eine Mittelspannungsfreileitung kann 

keine Vorbelastung für eine PV-Anlage in dieser Größenordnung 

darstellen. Allerdings ist in der Nähe bereits ein bestehender Solar-

park vorhanden und es befinden sich in ca. 210 m südlich von der 

geplanten Anlage entfernt, Industrie- und Gewerbeflächen ge-

mäß Planungsunterlagen, sodass eine gewisse anthropogene 

Vorprägung vorhanden ist. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Freileitung ist mittlerweile nicht 

mehr vorhanden und stellt damit 

ebenfalls keine Vorbelastung mehr 

dar. Punkt 1.2 der Begründung wird 

bezüglich der Vorbelastungen und 

anthropogenen Vorprägungen 

entsprechend der Stellungnahme 

redaktionell angepasst. 
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Gemäß Planungsunterlagen sind die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen als hoch einzustufen. Gemäß Regio-

nalplan Donau-Wald (RP 12 B I 1.4 G) sollen Freiräume, die eine 

besondere Funktion für den Naturhaushalt aufweisen, geschützt 

werden. Der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 

wird deshalb ein besonderes Gewicht beigemessen. 

 

 

 

 

 

 

Durch Eingrünungsmaßnahmen kann die Sichtbarkeit reduziert 

werden. Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu mini-

mieren und eine Abschirmung zur Siedlungsnähe sicherzustellen, 

sind die grünordnerischen Maßnahmen (Eingrünung) mit der Un-

teren Naturschutzbehörde abzustimmen (vgl. RP 12 B II 1.3).  

 

Ob kumulative bzw. Wechselwirkungen mit den in der Nähe be-

reits bestehenden Anlagen „Buchhofen-West“; „Buchhofen-Kirch-

dorf“ und mit der geplanten Anlage „Buchhofen Neuslinger Feld“ 

zu erwarten sind, geht aus den Planungsunterlagen nicht hervor. 

Dies sollte ergänzt werden. 

 

 

 

 

Darüber hinaus befinden sich rund um den Geltungsbereich so-

wie im südlichen Randbereich Bodendenkmäler. Dies ist mit der 

Denkmalschutzbehörde zu klären. 

Wird zur Kenntnis genommen.  

Die Fläche wird derzeit ackerbau-

lich genutzt und liegt nicht auf na-

turschutzfachlich relevanten Flä-

chen. Im Zusammenhang mit der 

festgelegten CEF-Maßnahme wer-

den die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen in der 

Gesamtbetrachtung nunmehr als 

gering-mittel im Umweltbericht ein-

gestuft. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Stellungnahme der UNB ist ein-

gegangen und wurde mit der da-

zugehörigen Abwägung berück-

sichtigt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Un-

ter dem Punkt „Schutzgut Land-

schaftsbild“ des Umweltberichts 

wird ein Passus zu kumulativen Wir-

kungen mit den bestehenden An-

lagen sowie der geplanten Anlage 

„Buchhofen Neuslinger Feld“ er-

gänzt. 

 

Unmittelbar auf dem geplanten 

Areal sind keine Bodendenkmäler 

verzeichnet. In den textlichen 
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Ob kumulative bzw. Wechselwirkungen mit den in der Nähe be-

reits bestehenden Anlagen „Buchhofen-West“; „Buchhofen-Kirch-

dorf“ und mit der geplanten Anlage „Buchhofen Neuslinger Feld“ 

zu erwarten sind, sollte in den Planungsunterlagen ergänzt wer-

den.  

 

 

 

 

Insgesamt wird empfohlen eine qualifizierte Alternativenbetrach-

tung in anderen Teilbereichen der Gemeinde Buchhofen in den 

Planungsunterlagen zu ergänzen. Eine zu starke Konzentration 

von solchen Anlagen in einzelnen Teilräumen sollte vermieden 

werden. 

 

 

 

Die weiteren normativen Konflikte sind mit den zuständigen Stel-

len (Naturschutz, Denkmalschutz) zu klären. 

Hinweisen unter Punkt 2.5 sowie in 

der Begründung unter Punkt 2.11 

sind bei eventuell auftretenden Bo-

dendenkmälern jedoch eine Mel-

depflicht an das Bayerische Lan-

desamt für Denkmalpflege veran-

kert und auf die Beachtung von 

Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hin-

gewiesen.  

 

Wie bereits oben erläutert, wird un-

ter dem Punkt „Schutzgut Land-

schaftsbild“ des Umweltberichts 

ein Passus zu kumulativen Wirkun-

gen mit den bestehenden Anla-

gen sowie der geplanten Anlage 

„Buchhofen Neuslinger Feld“ er-

gänzt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die bereits auf Ebene der Begrün-

dung zur Änderung des Flächen-

nutzungsplans bestehende Alter-

nativenbetrachtung wurde erwei-

tert und die Auswahl der beplan-

ten Fläche argumentativ bekräf-

tigt. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine 

Beteiligung dieser fand statt. 
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8 Bayernwerk Netz 

GmbH 

Gegen das o.g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzli-

chen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit 

und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 

 

In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns be-

triebene Versorgungseinrichtungen. 

 

Kabel 

 

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 

0,5 m rechts und links zur Trassenachse. 

 

 

 

 

Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu un-

seren Kabeln muss jederzeit gewährleistet sein, damit Aufgrabun-

gen z.B. mit einem Minibagger, möglich sind. Befinden sich unsere 

Anlagen innerhalb der Umzäunung, ist für Wartung und Repara-

turarbeiten am Eingangstor der PV-Anlage ein Schlüsseltresor zu 

installieren. Die Kosten trägt der Betreiber der PV-Anlage. Den 

Schließzylinder stellt die Bayernwerk Netz GmbH. 

 

 

Beachten Sie bitte Hinweise im „Merkblatt über Bäume, unterirdi-

sche Leitungen und Kanäle“, Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag 

www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie 

GW125. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine 

Schutzzone von 2,5 m links wie 

rechts (auch hinsichtlich Bepflan-

zungen) ist bereits in den planli-

chen Hinweisen verankert. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Der 

Zugang zum Kabel innerhalb der 

Umzäunung ist über den mind. 3,0 

m breiten Randbereich zwischen 

Baufeld und Zaun zu erreichen. Der 

Hinweis zur Anbringung eines 

Schlüsseltresors wird an den Bau-

herren herangetragen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Un-

ter Punkt 2.3 der textlichen Hin-

weise wird ein Passus zum genann-

ten Merkblatt ergänzt. 

 

 

http://www.fgsv-verlag.de/
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Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. 

Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung 

machen wir darauf aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflan-

zungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme vorzu-

legen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaß-

nahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttun-

gen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und 

Aufforstungen. 

 

Losgelöst von möglichen Festlegungen zu einem Netzanschluss- 

bzw. Verknüpfungspunkt mit dem Stromnetz der allgemeinen Ver-

sorgung im Rahmen dieser Bauleitplanung erfolgt diese Festle-

gung ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wie 

z.B. EEG, KWK-G. 

 

Die beiliegenden „Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe 

von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ sind zu beachten. 

 

 

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen 

können Sie online über unser Planauskunftsportal einholen. Das 

Portal erreichen Sie unter: 

www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenser-

vice/planauskunftsportal.html 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen 

Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, 

uns bei weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Un-

ter Punkt 2.3 der textlichen Hin-

weise wird bereits darauf hinge-

wiesen, dass der Beginn aller Bau-

maßnahmen, dazu gehört auch 

die Pflanzung von Bäumen und 

Sträuchern, den Spartenträgern 

rechtzeitig zu melden ist. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die 

Sicherheitshinweise werden an den 

Bauherrn herangetragen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine 

erneute Beteiligung bei weiteren 

Verfahrensschritten ist vorgesehen.   

http://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
http://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
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9 Amt für ländliche Ent-

wicklung Niederbay-

ern 

Die Belange der Ländlichen Entwicklung sind nicht betroffen. Wird zur Kenntnis genommen.   

10 Stadt Plattling Seitens der Stadt Plattling bestehen keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen.   

11 Gemeinde Wallerfing Keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen.   

12 Kreisheimatpfleger Ich habe keine Bedenken und Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen.   

13 Energienetze Bayern Wir bedanken uns für die o.g. Schreiben. Gegen diese Schreiben 

besteht von Seiten der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG kein 

Einwand. 

Wird zur Kenntnis genommen.   

14 Wasserversorgung 

Bayerischer Wald 

In dem im Betreff genannten Planungsbereich befinden sich 

keine Anlagen der Wasserversorgung Bayerischer Wald. 

Eine weitergehende Stellungnahme ist daher nicht veranlasst. 

Wird zur Kenntnis genommen.   

15 Staatliches Bauamt 

Passau 

Die Servicestelle Deggendorf des StBA Passau ist durch die vorge-

legte Bauleitplanung nicht betroffen. 

Wird zur Kenntnis genommen.   

16 Stadt Deggendorf Der Bau-, Stadtplanungs- und Umweltausschuss hat die vorge-

legte Planung der Verwaltungsgemeinschaft Moos, Gemeinde 

Buchhofen, in seiner Sitzung am 25.09.2024 behandelt und erhebt 

keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 

Wird zur Kenntnis genommen.   


